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Benutzungsordnung
Mehrzweckhalle Baustetten

§1

Geltungsbereich

Diese Benutzungsordnung gilt fir das stadtische Gebaude ,Mehrzweckhalle
Baustetten®.

§2

Zweckbestimmung

Die Mehrzweckhalle Baustetten ist eine 6ffentliche Einrichtung. Sie dient als
Sporthalle fur die Schule, die Kommune und Vereine, sowie der Kommune als
Veranstaltungs- und Tagungsort, sowie als Begegnungsstatte fir oOrtliche
Vereine und Privatpersonen. Uber Ausnahmen hiervon entscheidet der Ort-
schaftsrat.

Mit der Benutzung der Mehrzweckhalle unterwirft sich der Benutzer den Be-
stimmungen dieser Benutzungsordnung und allen sonstigen zur Aufrechter-
haltung eines geordneten Betriebes ergangenen Anordnungen.

Mit dem Betrieb der Mehrzweckhalle erstrebt die Stadt Laupheim keinen Ge-
winn.

§3

Uberlassung der Mehrzweckhalle

Nutzungsberechtigt sind die Kommune, die Kirchengemeinde, die ortlichen
Vereine, sowie Privatpersonen nach Genehmigung durch den Ortschaftsrat
bzw. der Ortsverwaltung.

Die Ortsverwaltung Baustetten fuhrt einen Belegungsplan. Bei Meinungsver-
schiedenheiten Uber den Belegungsplan entscheidet der Ortschaftsrat.

Vor Benutzung der Mehrzweckhalle (Dauer- und Einzelnutzung) muss mit den
entsprechenden Vereinen/Gruppen/Privatpersonen eine Nutzungsvereinba-
rung abgeschlossen bzw. eine Nutzungserlaubnis erteilt werden. Die Erlaub-
nis kann aus triftigen Grinden geéandert oder widerrufen werden. Ein Ersatz-
anspruch im Falle des Widerrufes besteht nicht. Bei privaten Veranstaltungen
muss die Bewirtung Uber einen Baustetter Verein erfolgen.

Liegen fur einen Termin mehrere Benutzungsantrage vor, so ist fur die Bele-
gung in der Regel die Reihenfolge des Eingangs der Antrage malRgebend.

Der Veranstalter ist insbesondere fur die Erfullung aller dieser Benutzung be-
treffenden Feuer-, Sicherheits- sowie Ordnungs- und verkehrspolizeilichen
Vorschriften verantwortlich.

Wird die Mehrzweckhalle fur gemeindeeigene Zwecke bendétigt, so gehen
diese den Interessen der tGibrigen Benutzer vor.
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§4

Benutzung

Die Mehrzweckhalle darf nur unter Aufsicht einer volljahrigen, verantwortli-
chen Aufsichtsperson benutzt werden. Diese muss die Radume als letzte ver-
lassen.

Veranstaltungen, bei deren Austbung Beschadigungen Uber das normale
Malfld der Abnutzung hinaus zu erwarten sind, sind zu unterlassen. Die Stadt-/
Ortsverwaltung kann Bestimmungen und Auflagen fiir die einzelnen Veran-
staltungen treffen.

Der Auf- und Abbau von Geraten unmittelbar vor und nach der Benutzung
obliegt dem Benutzer. Samtliche Gerate, die bei der Veranstaltung benutzt
wurden, sind an ihren urspriinglichen Standort zuriickzubringen.

Den Benutzern wird gestattet, eigens fir die Veranstaltung notwendige Gera-
te und Gegenstande einzubringen. Diese sind auch wieder mitzunehmen.

Der Verantwortliche hat etwaige Schaden an der Anlage und besondere Vor-
kommnisse der Ortsverwaltung sofort, spatestens am nachsten der Veranstal-
tung folgenden Werktag, mitzuteilen.

85

Verkauf von Speisen und Getranken

Beim Verkauf von Speisen und Getranken darf nur Mehrweggeschirr benutzt
werden.

Plastikgeschirr, Aluminiumteller, unverrottbare Einwegverpackungen (Alumi-
nium- und Plastikfolien, Klein- und Einportionsverpackungen fur Senf, Milch,
Ketchup, Butter usw.) Pappgeschirr und Papiertiten sind nicht zugelassen.

Das vorhandene Geschirr ist Eigentum der Stadt Laupheim. Es ist sorgfaltig
zu behandeln und darf nicht aul3er Haus gebracht werden.

8§86
Haftung

Die Stadt-/Ortsverwaltung tUiberlasst der Kirchengemeinde, den Vereinen oder
sonstigen Veranstaltern die Mehrzweckhalle und die Einrichtungen zur Be-
nutzung auf eigene Verantwortung und Gefahr in dem Zustand in dem sie
sich befinden.
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Der Benutzer ist verpflichtet, die Raumlichkeiten und Einrichtungen der Mehr-
zweckhalle jeweils vor der Benutzung auf eine ordnungsgemaéale Beschaffen-
heit und Verkehrssicherheit fur den gewollten Zweck durch die verantwortli-
che Aufsichtsperson zu prufen.

Die Aufsichtsperson/der Verantwortliche muss sicherstellen, dass schadhafte
Einrichtungsgegenstande nicht benutzt werden. Mangel sind unverziglich der
Ortsverwaltung anzuzeigen. Wenn keine Méangelrtige erfolgt, gelten die Gber-
lassenen Raumlichkeiten und Einrichtungen als ordnungsgemarf tbergeben.

Wird eine nicht angezeigte Beschadigung festgestellt, so wird, bis der Ge-
genbeweis erbracht ist, angenommen, dass der letzte Benutzer den Schaden
verursacht hat.

Haftung des Gebaudeeigentimers

Der Nutzer stellt die Stadt von etwaigen Haftpflichtansprichen seiner Be-
diensteten Mitgliedern oder Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltun-
gen und sonstiger Dritter fir Schaden frei, die im Zusammenhang mit der Be-
nutzung der Uberlassenen Raume und Einrichtungen und des Zugangs zu
dem Gebaude und den Raumen stehen. Der Nutzer verzichtet seinerseits auf
eigene Haftpflichtanspriche gegen die Stadt fir den Fall der eigenen Inan-
spruchnahme gegen die Stadt und deren Bediensteten oder Beauftragte.

Der Nutzer hat bei Vertragsabschluss nachzuweisen, dass eine ausreichende
Haftpflichtversicherung besteht, durch welche auch die Freistellungsanspri-
che gedeckt werden.

Fur die Zerstorung, Beschadigung oder das Abhandenkommen der in die Ein-
richtung eingebrachten Sachen wird nicht gehaftet.

Von dieser Vereinbarung bleibt die Haftung der Stadt als Grundsttickseigen-
timer fur den sicheren Bauzustand von Gebauden gemal § 836 BGB unbe-
rahrt.

Der Nutzer haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen fur Schaden,
die der Stadt an den Uberlassenen Raumlichkeiten, Einrichtungen und Zu-
gangswegen durch die Nutzung im Rahmen der Nutzungsvereinbarung bzw.
der Nutzungserlaubnis entstehen.

Schaden, die auf normalen Verschleil3 beruhen, fallen nicht unter diese Rege-
lung.

Schadenersatzanspriche der Nutzer gegentber der Stadt und der Bedienste-
ten oder Beauftragte wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht, insbe-
sondere bei fehlerhafter Beschaffenheit des Nutzungsobjektes einschliel3lich
des Inventars sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz oder grober
Fahrlassigkeit.

Die Stadt behebt alle Schaden auf Kosten der Haftpflichtigen.
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§7

Ordnungsvorschriften (Hausordnung)

Die Benutzer haben alles zu unterlassen, was der Aufrechterhaltung, der Si-
cherheit, Ruhe, Ordnung und Sauberkeit zuwiderlauft.

Der Hausmeister oder Beauftragte der Ortsverwaltung tberwachen die Ein-
haltung der Benutzungsordnung. Sie Uben als Beauftragte der Stadt das
Hausrecht aus. Sie sind insoweit gegenuber den Nutzern weisungsberechtigt.
Ihren im Namen der Benutzungsordnung getroffenen Anordnungen ist Folge
zu leisten.

Die genehmigten Zeiten sind einzuhalten.
Tiere dirfen in das Gebaude nicht mitgebracht werden.

Dem Beauftragten der Stadt ist zur Wahrung dienstlicher Belange der Zutritt
zu samtlichen Veranstaltungen unentgeltlich zu gestatten.

Werbung und Warenverkauf innerhalb der Raumlichkeiten bedurfen der Zu-
stimmung der Ortsverwaltung.

Vom Nutzer getatigte und fur die Nutzung notwendige Gerateaufbauten sind
innerhalb der Nutzungszeiten wieder ordnungsgemal} zu beseitigen. Die Ki-
che sowie die Toiletten- und Duscheinrichtungen sind von groben Verschmut-
zungen zu reinigen. Die restliche Anlage ist besenrein zu verlassen.

Abfallbehalter sind vom Nutzer selbst bereitzustellen. Der anfallende Mull ist
vom Nutzer selbst zu entsorgen.

Das Rauchen ist im gesamten Gebaude untersagt.

Das Parken im Bereich der Mehrzweckhalle auf3erhalb der hierfir vorgesehe-
nen und gekennzeichneten Flachen ist verboten. Es befinden sich ausgewie-
sene Parkplatze westlich (Volksbank/Feuerwehrgeratehaus) und sudlich im
Bereich der Vereinsheime/Festplatz. Der Veranstalter hat die Besucher hier-
auf aufmerksam zu machen.

Fundsachen sind unverzuglich beim verantwortlichen Ubungsleiter oder beim
Hausmeister abzugeben.

Vor dem Betreten des Gebaudes ist das Schuhwerk sorgfaltig zu reinigen.

Die Umkleideraume durfen nur von Sporttreibenden betreten werden. Das
Duschen ist nur den Teilnehmern am Sportbetrieb gestattet.



§8

Zuwiderhandlungen
Vereine, Veranstalter oder Einzelpersonen, die grob oder wiederholt gegen die Be-

nutzungsordnung verstofRen, kdnnen zeitweise oder dauernd von der Benutzung der
bereitgestellten Raumlichkeiten und Einrichtungen ausgeschlossen werden.

§9

Entgelte
Fur die Benutzung der Mehrzweckhalle bzw. von Teilen des Gebaudes (z. B. Foyer,
Kiche, Buhne, Technik usw.) kann ein Entgelt erhoben werden. Die HOhe richtet sich

nach einer Entgeltordnung. Aul3erdem kann eine Kaution im Vorfeld einer Veranstal-
tung verlangt werden.

§10

Inkrafttreten

Diese Benutzungsordnung tritt am 01.03.2006 in Kraft.

Jfotuor Ji

Dietmar Kogel
Ortsvorsteher

Diese Benutzungsordnung hat der Ortschaftsrat in seiner Sitzung vom
08. November 2000 beschlossen.

1. Anderung vom 22.02.2006 In Kraft getreten am 01.03.2006
2. Anderung vom 13.12.2006 In Kraft getreten am 01.01.2007



	Haftung des Gebäudeeigentümers

